
Update zum Schutzschirmverfahren

Viele Unternehmen stehen zur Zeit vor großen Herausforderungen, die 
aktuelle wirtschaftliche Lage zwingt sie, Geschäftsmodelle und Standorte zu 
überdenken. Nicht in jedem Fall lässt sich eine Insolvenz vermeiden, aber sie 
bietet auch die Chance auf einen Neustart.

Seit der Änderung der Insolvenzordnung im Jahr 2012 können Unternehmen 
die Insolvenz in Eigenverwaltung nach § 270 InsO bei Gericht beantragen 
und quasi Insolvenzverwalter in eigener Sache werden. Mit dem Instrument 
des Schutzschirmverfahrens nach § 270d InsO ist es möglich, den 
Geschäftsbetrieb umfänglich aufrecht zu erhalten.

Oftmals überstürzen sich während des Schutzschirmverfahrens aber die 
Herausforderungen an die Geschäftsführung. Parallel zum Tagesgeschäft 
sind dann zusätzlich Gespräche mit Lieferanten, Banken, Vermietern und 
Mitarbeitern zu führen. Insbesondere für Filialisten ist diese Zeit besonders 
herausfordernd. Die wenigsten Insolvenzverwalter oder Sanierer sind 
aber Immobilienfachleute und können Ihnen daher die Verhandlungen mit 
Vermietern nicht abnehmen.

ZORN BESSER MIETEN kennt die Argumente der Vermieter nur zu gut! So 
haben wir bereits eines der umfangreichsten Schutzschirmverfahren in 
Deutschland begleitet. Wir verhandeln Ihren Mietvertrag neu, damit Ihr 
Filialnetz gestärkt aus der Krise kommt. Konzentrieren Sie sich auf die 
Sanierung Ihres Unternehmens, wir halten Ihnen den Rücken frei.

Profitieren Sie von unserem Wissensvorsprung und unserer bewährten 
Verhandlungsstrategie. Wahren Sie Ihr Renommee als verlässlicher und 
vertrauenswürdiger Geschäftspartner auch in turbulenten Zeiten.

Bleiben Sie offen für gute Geschäfte.


